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An der Weißkircher Straße
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Bebauungsplan
"Gewerbe-/ Industriegebiet

südlich der Bahnstraße"
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Planzeichnung 1

Planzeichnung 1

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Zeichenerklärung

Katasteramtliche Darstellungen

27

481

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)

Verkehrsflächen, Verkehrsflächen besonderer
Zweckbestimmung, Ein- und Ausfahrten
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Ge

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
(§ 9 Abs.1 Nr.12, 14 und Abs.6  BauGB)

RRB
Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)

Gewerbegebiet

0,8 maximale Grundflächenzahl (GRZ)

1,6 maximale Geschossflächenzahl (GFZ)

Zahl der zulässigen Vollgeschosse (Z)

Höhe baulicher Anlagen als Höchstgrenze in m;
Hier: Oberkante Gebäude

II

OKGeb.

Baugrenze

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallversorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

Regenrückhaltemulde

Umgrenzung für Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
Entwicklung von Natur und Landschaft

Anpflanzen: Laubbäume

Entwicklungsziel: Ortsrandeingrünung

Entwicklungsziel: Ortsrandeingrünung mit besonderen Funktionen für
geschützte und gefährdete Tierarten

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs.7 BauGB)

Flur 4

Flurgrenze

Polygonpunkt

vorhandene Grundstücks- und Wegparzellen mit Grenzsteinen

Flurnummer

Flurstücksnummer

vorhandene Bebauung

Zweckbestimmung: Fußweg

Entwicklungsziel: Ortsrandeingrünung

Entwicklungsziel: Streuobst aus hochstämmigen Obstbäumen

Entwicklungsziel: Regenrückhaltebecken mit standortgerechtem Grünland1

2

3

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Gashochdruckleitung der Mainova (nicht eingemessen)

Ortsnetzfreileitung der Syna GmbH (nicht eingemessen)

Zweckbestimmung: Rad- und Fußweg

Planzeichnung 3

Planzeichnung 2
Planzeichnung 4
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Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S.
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch
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vom 03.06.2020 (GVBl. S. 378)

Textliche Festsetzungen
A)Planungsrechtliche Festsetzungen

Hinweis: Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Im Gründchen / Am Bahnhof“ 
1. BA 1. Erweiterung werden für seinen Geltungsbereich die zeichnerischen und textlichen 
Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans „Gewerbegebiet Im Gründchen / Am 
Bahnhof“ 1. BA und 1. BA 1. Änderung ersetzt.

2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)

2.1.1Gewerbegebiet (§ 8 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO)

2.1.1.1 Für das Gewerbegebiet gilt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO):

Die Einrichtung von Verkaufsflächen ist nur für die Selbstvermarktung der im Gebiet 
produzierenden und weiterverarbeitenden Betriebe zulässig, wenn die Verkaufsfläche einen 
untergeordneten Teil der durch die Betriebsgebäude bebauten Fläche einnimmt. Davon 
ausgenommen sind die Sortimentsgruppen Baustoffhandel, Brennstoffhandel, Kfz-Handel, 
Gartenbaubetriebe und Landmaschinenhandel.

2.1.1.2 Für das Gewerbegebiet gilt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO):

Speditionsbetriebe und Fuhrunternehmen sind unzulässig.

2.1.1.3 Für das Gewerbegebiet gilt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO):

Bordellartige Gewerbebetriebe sowie Sexshops und Vergnügungsstätten sind nicht zulässig; 
diese Nutzungen können auch nicht ausnahmsweise zugelassen werden (vgl. § 1 Abs. 5 
BauNVO). Ausnahmen gem. § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO sind nicht Bestandteil des 
Bebauungsplanes – Vergnügungsstätten sind unzulässig (vgl. § 1 Abs. 6 BauNVO).

2.1.1.4 Für das Gewerbegebiet gilt (§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO):

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 
Betriebsleiter sind unzulässig.

2.1.2Höhe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO)

Der untere Bezugspunkt für die Ermittlung der im Bebauungsplan festgesetzten 
Gebäudeoberkanten ist die Fahrbahnoberkante (Scheitelpunkt) der das jeweilige Grundstück 
erschließenden Straße, gemessen lotrecht vor der Gebäudemitte.

2.1.3Mindestgrundstücksgrößen (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Die Mindestgrundstücksgröße im Gewerbegebiet beträgt 4.000 m².

2.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

2.2.1 Oberflächenbefestigung: Gehwege, Stellplätze sowie Feuerwehrumfahrten und Hofflächen auf 
den Baugrundstücken sind in wasserdurchlässiger Bauweise zu befestigen, z.B. mit 
Rasenkammersteinen, wassergebundener Decke, Fugen- oder Porenpflaster. Die Festsetzung 
gilt nicht für Fahrspuren, Aufstellbereiche sowie Anlieferungszonen und – sofern dies aus 
Gründen der Betriebssicherheit erforderlich ist – für gewerblich genutzte Hofflächen und 
Stellplätze.

2.2.2 Grundstücksfreifläche: Mindestens 20 % der Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen 
und zu unterhalten. Der Begrünungsanteil schließt die planungsrechtlich festgesetzten 
Pflanzflächen mit ein.

2.2.3 Beleuchtung: Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten 
sind für die Außenbeleuchtung ausschließlich Leuchtmittel mit einer Farbtemperatur von 3.000 
Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) bis maximal 4.000 Kelvin unter Verwendung vollständig 
gekapselter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, einzusetzen.

2.3 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

2.3.1 Innerhalb der Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft sind Einfriedungen und andere bauliche Anlagen unzulässig. Ausgenommen hiervon 
sind die Flächen für die Regenrückhaltung und die Rigolen.

2.3.2 Alle Pflanzflächen sind bis zum Bestandsschluss mind. 1 x jährlich auszumähen, Ausfälle sind 
zu ersetzen. Ansaatflächen sind nach Aufgang der Saat (Wuchshöhe rd. 25-30 cm) einer Mahd 
(Schnitthöhe 20 cm) zu unterziehen. Mit Abblühen der darauf folgenden Blüte beginnt die 
regelmäßige Pflege.

2.3.3 Fläche B, Flur 6, Flst. Nr. 53 tlw.

Entwicklungsziel: Ortsrandeingrünung mit besonderen Funktionen für geschützte und 
gefährdete Tierarten.

Entlang der Wegeparzelle 134 (Fläche B) ist zwischen Wegrand und Baumreihe ein 
geschlossenes, dreireihiges Gehölz aus Sträuchern gem. Artenliste 2 zu pflanzen.
Die Flächen sind bis zum Bestandsschluss mind. 1 x jährlich auszumähen, Ausfälle sind zu
ersetzen. Pflanzdichte in der Pflanzung: 1 Strauch / 2 m². Daraus ergibt sich ein Pflanzbedarf 
von rd. 260 Sträuchern.

2.3.4 Fläche G, Flur 6, Flst. Nr. 35, 36 und 53 tlw. (nördlicher Teil)

Entwicklungsziel: Versickerungsmulde (Rückhaltefläche Niederschlagswasser)

Im Bereich der Fläche G1 wird eine 3 m breite vertiefte naturnah gestaltete Mulde zur 
Sammlung des anfallenden Hangwassers errichtet, die das Regenwasser sukzessive zu dem im 
Norden gelegenen Regenrückhaltebecken führt. Das Regenrückhaltebecken ist ebenfalls als 
naturnah gestaltete Mulde auszuführen. Die Mulde und das Regenrückhaltebecken (G2) sind 
mit typischen Arten der Feuchtwiese anzusäen (u.a. Poa angustifolia, Festuca pratensis, 
Cynosurus cristatus, Anthoxanthum odoratum, Alopecurus pratensis, Centaurea jacea, 
Galium album, Leucanthemum vulgare, Carum carvi, Filipendula ulmaria, Lychnis flos-cuculi, 
Prunella vulgaris, Silene dioica, Succisa pratensis). Die Saatmischung sollte dabei zu 30 % aus 
Kräutern und 70 % aus Gräsern bestehen. Es ist autochthones Saatgut zu verwenden. Die 
Fläche ist in Abhängigkeit von der Wüchsigkeit ein- bis dreimal im Jahr zu mähen. Das 
Mahdgut ist abzuräumen.

2.3.5 Planzeichnung 2: Flur 7, Flst. Nr. 160, 159, 158, 233/10 teilw.

Entwicklungsziel: Regenrückhaltebecken mit standortgerechtem Grünland

Im Rahmen der Herstellung des Regenrückhaltebeckens ist der Oberboden separat 
auszubauen und zwischenzulagern. Nach Beendigung der Baumaßnahmen ist dieser flächig 
wieder einzubauen. Auf eine Ansaat ist im ersten Jahr zu verzichten. Sollte sich nach der 
ersten Vegetationsperiode nach Abschluss der Bauarbeiten zeigen, dass das bodenbürtige 
Samenpotential nicht ausreicht, ist mit autochthonem Saatgut mit Arten einer artenreichen 
Blumenwiese nachzusäen.
Der zu verlegende Graben ist als 30 cm tiefe Mulde zu modellieren und durch die zentrale 
Fläche des Beckens zu führen.
Entlang der Waldstraße sind im Abstand von 12 m insgesamt 7 Linden (Tilia cordata 
`Greenspire´, Hochstamm, 3 x v., 18-20) anzupflanzen.

2.3.6 Planzeichnung 3: Flur 7, Flst. Nr. 195

Entwicklungsziel: Streuobst aus hochstämmigen Obstbäumen

Die Fläche ist als Streuobstbestand aus hochstämmigen Obstbäumen auf artenreichem 
Grünland zu entwickeln.

Zur Aushagerung der Fläche erfolgt eine 2-jährige Nutzung als Ackerfläche mit stark 
zehrenden Früchten ohne Düngung. Im Anschluss erfolgt die Einsaat von autochthonem 
Saatgut mit Arten einer artenreichen Blumenwiese. Im ersten Jahr nach der Einsaat ist die 
Fläche zum weiteren Nährstoffentzug dreimal jährlich (im Mai, Juli und September) zu mähen. 
Ab dem Folgejahr ist jährlich auf der Fläche eine zweischürige Wiesenmahd durchzuführen, 
wobei der erste Schnitt im Zeitraum vom 1. bis 15. Juni und der zweite Schnitt ab dem
15. September erfolgt. Das Schnittgut ist abzufahren.
Im vierten Jahr sind in Ergänzung zu den vorhandenen Gehölzen hochstämmige Obstbäume 
mit einem Pflanzabstand von 10 m anzupflanzen. Für alle zu pflanzenden Bäume gilt, dass 
ausschließlich traditionelle Obstsorten gem. Artenliste zu verwenden sind. Alle Bäume sind 
durch geeignete Baumschnittmaßnahmen in eine für Obstbäume typische Struktur zu 
überführen (3 Leitäste, Ansatz ca. 1,80 m über Boden, Stammverlängerung), im Weiteren 
fachmännisch zu erziehen und dauerhaft zu pflegen. Die Bäume sind mit einem Dreibock und 
Stammschutz zu versehen; die Pflanzung ist in den ersten 5 Jahren bei Bedarf zu wässern. 
Ausfälle sind durch Nachpflanzungen zu ersetzen.

2.3.7 Planzeichnung 4: Flur 6, Flst. Nr. 79/1

Entwicklungsziel: Ortsrandeingrünung

Die Fläche ist mit Extensivrasen zu begrünen und mit Gehölzen zu bepflanzen. Als 
Extensivrasen gelten kräuterreiche Ansaatmischungen aus regionaler Herkunft mit Eignung für 
eine mehrschürige Pflege. Die Fläche ist mindestens zweimal im Jahr zu mähen. Gehölze sind 
in Form von solitären Einzelbäumen und -sträuchern, Baumreihen und -gruppen sowie 
Strauchgruppen auf mindestens 30 % der Gesamtfläche unter Verwendung von Arten der 
Artenlisten 1 und 2 gemäß 2.5.3 zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten.
Auf den Flächen zulässig sind Einrichtungen zur naturnahen Niederschlagswasserableitung, 
-rückhaltung und -versickerung in Form landschaftsgerecht gestalteter Mulden und Gräben.

2.4 Gebiete, in denen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen bestimmte 
luftverunreinigende Stoffe nicht verwendet werden dürfen (§ 9 Abs. 1 Nr. 23a 
BauGB)

Zur Vermeidung von Umweltbelastungen (Reduzierung klimarelevanter Emissionen) sowie zur 
rationellen Verwendung von Energie ist als Hauptenergieträger zu Heizzwecken Erdgas 
vorzusehen. Sonstige fossile Brennstoffe sind nicht zulässig.

2.5 Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

2.5.1 Pro 5 PKW Stellplätze ist mindestens 1 einheimischer, standortgerechter Laubbaum zwischen 
den Stellplätzen und/oder randlich zu pflanzen und zu unterhalten. Es gelten die Artenlisten 
und Pflanzqualitäten gem. 2.5.3.

2.5.2 Eingrünung im Nordosten: Anlage einer zweireihigen, freiwachsenden Hecke aus einheimischen 
und standortgerechten Bäumen und Sträuchern gemäß der Artenlisten (Ziffer 2.5.3). Der 
Pflanzabstand der Sträucher beträgt max. 1,5 m. Die Bäume sind in unregelmäßigen Abstand 
in die Pflanzung zu integrieren. Mindestens 80 % der Fläche ist insgesamt zu bepflanzen. 
Hierbei gilt: 1 Baum / 25 m², 1 Strauch / 4 m². Der Anteil der Sträucher auf der zu 
bepflanzenden Fläche beträgt 65 %. Der Anteil der Bäume beträgt 35 %. Die übrigen 20 % 
sind als naturnahe Grünlandanlage anzulegen und die Fläche ist in Abhängigkeit von der 
Wüchsigkeit ein- bis dreimal im Jahr zu mähen. Das Mahdgut ist abzuräumen.

2.5.3 Artenlisten für Anpflanzungen
Folgende Arten sind vorrangig zu pflanzen:

Artenliste 1 Laubbäume (auch in Sorten)
Pflanzqualität mind. H., 3 x v., 16-18
Acer campestre - Feldahorn Prunus div. spec - Kirsche, Pflaume
Acer platanoides - Spitzahorn Pyrus pyraster - Wildbirne
Acer pseudoplatnus - Bergahorn Quercus petraea - Traubeneiche
Carpinus betulus - Hainbuche Quercus robur - Stieleiche
Crataegus spec. - Weißdorn Salix caprea - Salweide
Fagus sylvatica - Rotbuche Sorbus aucuparia - Eberesche
Fraxinus excelsior - Gemeine Esche Tilia cordata - Winterlinde
Malus div. spec. - Apfel, Zierapfel Tilia platyphyllos - Sommerlinde

Artenliste 2 Heimische Sträucher
Pflanzqualität mind. Str., 2 x v. 100-150
Amelanchier ovalis - Felsenbirne Ligustrum vulgare   - Liguster
Carpinus betulus - Hainbuche Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Cornus mas - Kornelkirsche Rhamnus cathartica - Kreuzdorn
Cornus sanguinea - Hartriegel Rosa div. spec.     - Strauchrosen
Corylus avellana - Hasel Sambucus nigra     - Schw. Holunder
Frangula alnus - Faulbaum Viburnum lantana   - Schneeball

Artenliste 3 Kletterpflanzen Eingrünung/Fassadenbegrünung
Pflanzqualität Topfballen 2 x v. 60-100 cm
Clematis vitalba - Waldrebe Partenocissus spec. - Wilder Wein
Hedera helix - Efeu Vitis vinifera      - Wein
Hydrangea petiolaris - Kletterhortensie Wisteria sinensis - Blauregen
Lonicera caprifolium - Echtes Geißblatt

2.6 Zuordnung gem. § 9 Abs. 1a BauGB

Der Bebauungsplan bereitet Eingriffe in Natur, Landschaft und Boden vor, deren Ausgleich in 
Form von Flächen und Maßnahmen den Grundstücken, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, 
ganz oder teilweise zugeordnet werden können.
Dem entsprechend werden die Kosten für die Flächen sowie die Planung, Herstellung, Fertig- 
stellungs- und Entwicklungspflege der naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen 
unter Anwendung des Verteilungsmaßstabs „überbaubare Fläche“ den öffentlichen Bau- und 
Erschließungsmaßnahmen zu 17 % und den privaten Bauflächen zu 83 % zugeordnet.

3 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
(Satzung gemäß § 91 Abs. 1 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB)

3.1 Festsetzung zur Gestaltung (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

Dachform und Dachneigung: Zulässig sind Flachdächer und flach geneigte Dächer mit einer 
Neigung von max. 10°.

3.2 Werbeanlagen (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

Werbeanlagen sind zulässig, soweit sie die realisierte Traufhöhe nicht überschreiten. Die max. 
zulässige Schrifthöhe beträgt 1,5 m. Die Werbeanlagen müssen sich insgesamt dem Bauwerk 
unterordnen. Unzulässig sind Blink- und Wechsellichtwerbung sowie Skybeamer. 
Werbeanlagen (einschl. Fahnen und Pylonen) auf Dachflächen sind unzulässig.

3.3 Einfriedungen (Mauern, Zäune, Hecken etc.) (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Zulässig sind ausschließlich gebrochene Einfriedigungen wie z.B. Drahtgeflecht, Holzlatten oder
Stabgitter bis zu einer Höhe von max. 2,0 m über Geländeoberkante.
Die Einfriedungen sind auf einer Länge von mind. 50 % mit einheimischen, standortgerechten 
Laubsträuchern gem. Artenliste 2 abzupflanzen (einreihige Pflanzung, Abstand zwischen 
den Einzelpflanzen max. 0,75 m) oder mit Kletterpflanzen gem. Artenliste 3 zu beranken.
Ein Mindestbodenabstand ist einzuhalten.

3.4 Begrünungen/Grundstücksfreiflächen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

3.4.1 Dachbegrünung: Die Dächer im Gewerbegebiet sind in extensiver Form fachgerecht und 
dauerhaft mit einer Kräuter-Gras-Mischung zu begrünen.

3.4.2 Fassadenbegrünung: Gebäudeaußenseiten, bei denen der Flächenanteil von Wandöffnungen 
weniger als 10 % beträgt, sind mit ausdauernden Kletterpflanzen gemäß Artenliste 3 zu 
begrünen. Für die Pflanzungen ist je 10 lfdm Wandfläche ein mind. 0,5 m breites und 2,0 m 
langes Beet vorzusehen.

4 Kennzeichnungen und Hinweise

4.1 Grundsätze zur Abwasserbeseitigung

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation 
ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder 
wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche 
Belange entgegenstehen. (§ 55 Abs. 2 WHG)

Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von der Person, bei der es anfällt, verwertet 
werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen (§ 37 
Abs. 4 Satz 1 HWG).

4.2 Stellplatzsatzung

Auf die Stellplatzsatzung der Stadt Steinbach (Taunus) wird hingewiesen. Es gilt jeweils die 
zum Zeitpunkt der Bauantragstellung wirksame Fassung.

4.3 Bodendenkmäler

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und 
Fundgegenstände, z.B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste bekannt werden, so ist dies dem 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 21 
Abs. 3 HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise bis zu einer 
Entscheidung zu schützen.

4.4 Altlasten

Werden bei der Durchführung von Erdarbeiten Bodenverunreinigungen oder sonstige 
Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen 
kann, sind umgehend die zuständigen Behörden zu informieren.

4.5 Wasserschutzgebiet

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt in der Zone III B des im Festsetzungsverfahren 
befindlichen Wasserschutzgebiets für die Brunnen Praunheim II der Stadt Frankfurt. Die 
entsprechenden Schutzbestimmungen sind zu beachten.

4.6 Bodenschutz

V1: Vermeidungsmaßnahmen zum vorsorgenden Bodenschutz
Für Ausbau, Trennung und Zwischenlagerung von Bodenmaterial sind grundsätzlich die 
Maßgaben der DIN 19731 zu beachten. Die Umlagerungseignung von Böden richtet sich 
insbesondere nach den Vorgaben des Abschnitts 7.2 der DIN 19731. Es ist auf einen 
schichtweisen Ausbau (und späteren Einbau) von Bodenmaterial zu achten. Oberboden ist 
getrennt von Unterboden auszubauen und zu verwerten, wobei Aushub und Lagerung 
gesondert nach Humusgehalt, Feinbodenarten und Steingehalt erfolgen soll.
Die Umlagerungseignung von Böden richtet sich nach dem Feuchtezustand. Stark feuchte 
(Wasseraustritt beim Klopfen auf den Bohrstock) bis nasse (Boden zerfließt) Böden dürfen 
nicht ausgebaut und umgelagert werden (siehe DIN 19731). Fühlt sich eine frisch freigelegte 
Bodenoberfläche feucht an, enthält aber kein freies Wasser, ist der Boden ausreichend 
abgetrocknet und kann umgelagert werden.

Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
und Vergeudung zu schützen. Die Bodenarbeiten sind gemäß DIN 18300 und DIN 18915 
durchzuführen. Bodenaushub ist im Nahbereich wieder einzubauen. Außerdem wird empfohlen, 
den Boden auf zukünftigen Vegetationsflächen vor Auftrag des Mutterbodens (Oberbodens) 
tiefgründig zu lockern.

Um Bodenerosion nach der Durchführung der Arbeiten effektiv vorbeugen zu können, sind 
freiliegende Bodenflächen mit einer Hangneigung > 4 % mit einer regionaltypischen Ansaat 
schnellstmöglich wiederzubegrünen. Dabei ist jedoch nur die Hälfte der empfohlenen 
Saatstärke zu verwenden, um dem bodenbürtigen Samenpotenzial ebenfalls die Gelegenheit 
zum Auflaufen zu geben.

Bereits im Zuge der Baumaßnahmen ist im Sinne eines vorsorgenden Bodenschutzes darauf 
zu achten, dass die unterhalb der ausgebauten Bodenhorizonte gelegenen 
Unterbodenschichten nicht verdichtet und somit in ihrer Bodenfunktion gemindert bzw. bei 
irreversibler Verdichtung funktional zerstört werden.

Nach Abschluss der Baumaßnahme ist auf rekultivierten Flächen Pflanzenwachstum nur auf 
ungestörten Böden uneingeschränkt möglich.

4.7 Schutz von Baumbestand

V2: Schutz von angrenzendem Baumbestand
Um eine Beeinträchtigung der nördlich des Geltungsbereichs liegenden Baumbestände 
(Baum-Strauch-Hecke auf den Flurstücken 52/3, 52/2, 52/1 und Streuobst auf Flst. Nr. 37) zu 
vermeiden, ist der Eingriffsbereich klar abzutrennen, wenn nötig, ist hierfür ein Bauzaun zu 
errichten. Der Bestand ist während der Bauarbeiten gemäß DIN 18920 „Schutz von Bäumen, 
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ zu schützen. Auf den Verbleib 
eines ausreichend großen Wurzelraums ist zu achten.

4.7 Artenschutz

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung und Beschädigung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten streng geschützter Arten und europäischer Vogelarten sind folgende Maßnahme 
zu beachten:

V3: Bauzeitenregelung für Mäusebussard
Die Bauarbeiten sind so zu terminieren, dass sie entweder vor der Brutzeit des 
Mäusebussards (vor März) beginnen (Vergrämungsmaßnahme) oder erst nach der Brutzeit (ab 
Juli). Ausnahmen sind mit der Naturschutzbehörde im Einzelfall abzustimmen und mit einer 
ökologischen Baubegleitung abzusichern.

V4: Vogelschutz
Beim Bau großer Fensterfronten ist darauf zu achten, dass ein Kollisionsrisiko für Vögel 
weitestgehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen, sind 
vorsorglich folgende Maßnahmen zu ergreifen: Halbtransparente Glasflächen und 
Glasbausteine, bewegliche Sonnenschutzsysteme, z.B. vorgehängte und eingelegte Raster, 
Lisenen und Jalousien, farbige Gläser, geneigte Flächen und Oberlichter, Fassaden und Bauten 
aus Metallelementen und Drahtgeflecht, Solarfassaden, Reduktion der Spiegelwirkung und 
Begrünung. Vorschläge sind dem als derzeitigen Stand der Technik geltenden Leitfaden 
„Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht (Schmid, Dopler, Heynen und Rößler, 2012) bzw. 
den jeweiligen Aktualisierungen zu entnehmen.

V5: Umgang mit nach BNatSchG besonders geschützten Pflanzenarten (hier: 
Saxifragia granulata)
Um die Bewahrung des Knöllchen-Steinbrechs auf der Fläche sicherzustellen, ist der 
Oberboden randlich am Graben in einer Breite von 2 m zu entnehmen, zwischenzulagern und 
nach Fertigstellung der Baumaßnahmen als Oberboden am Dammfuß entlang der Waldstraße 
wieder einzubauen.

V6: Bauzeitenbeschränkung
In Ergänzung zu V3 gilt: Die Rückschnitts-, Fäll- und Rodungsarbeiten erfolgen außerhalb der 
gesetzlichen Brutzeit, also nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar eines 
Jahres. Ausnahmen sind mit der Naturschutzbehörde im Einzelfall abzustimmen und mit einer 
Umweltbaubegleitung abzusichern.

Zudem wird zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität folgende 
Maßnahme festgesetzt:

M1: CEF-Maßnahme: Installation von Kunsthorst und Nistkästen
Zur Wahrung der ökologischen Kontinuität sind an einem geeigneten Standort, an der dem 
Gewerbegebiet abgewandten Seite der Kleingärten, ein Kunsthorst für den Mäusebussard 
sowie sechs Holzbeton-Nistkästen für den Gartenrotschwanz zu installieren. Auf ungehinderten 
An- und Abflug ist zu achten.
Die Maßnahme ist dem Eingriff voranzustellen und deren Umsetzung in einem Bericht zu 
dokumentieren, welcher der Unteren Naturschutzbehörde vorzulegen ist.

Im Falle des begründeten Verdachts, dass durch satzungsgemäße Bauarbeiten im Plangebiet 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt werden, die nicht durch die Legalausnahme 
des § 44 Abs. 5 BNatSchG abgedeckt sind, ist bei der Unteren Naturschutzbehörde vorab eine 
Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen. Auf die unmittelbare 
Wirkung des Artenschutzrechts auch im Geltungsbereich gültiger Bebauungspläne wird 
hiermit hingewiesen.

4.8 Gasleitung der Netzdienste RheinMain

Innerhalb des ausgewiesenen Geltungsbereichs ist der Bestand der Gas-Hochdruckleitung Nr. 
1001 DN 300 DP 40 gegeben, deren Bestand und Betrieb zu gewährleisten ist. Die Leitung 
quert das Baugebiet von der neuen Kreisverkehrsanlage kommend innerhalb der neuen 
Erschließungsstraße. Eine Überbauung vorhandener Leitungstrassen ist nicht zulässig und die 
erforderlichen Schutzstreifen sind einzuhalten.

Ein Schutzstreifen von beidseitig 10m entlang der Leitungsachse wird durch die Lage der 
Baugrenzen bestimmt.

5 Empfehlungen

5.1 Boden und Geotextilien

Bei der Anlage der Grünflächen ist auf die Verwendung Geotextilien und Vliesstoffen aus 
künstlichen, nicht verrottbaren Stoffen zu verzichten.

5.2 Anlage von Baumscheiben und Pflanzstreifen

Alle anzupflanzenden Bäume sind in unbefestigten, begrünten Baumscheiben oder 
Pflanzstreifen von mindestens 6 m² Fläche und einem durchwurzelbaren Raum von mindestens 
12 m³ zu pflanzen. Baumscheiben und Pflanzstreifen sind dauerhaft anzulegen und in den 
ersten Jahren mittels einer 10 cm dicken Mulchschicht und später mit blütenreichen 
Staudensäumen gegen schädigende Einflüsse zu sichern. Alle Anpflanzungen sind spätestens 
ein Jahr nach Fertigstellung der Gebäude bzw. Erschließungsstraßen auszuführen, sofern sie 
nicht als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme fungieren. Sie sind dauerhaft zu erhalten. 
Abgängige Gehölze sind gleichwertig zu ersetzen und spätestens nach einem Jahr 
nachzupflanzen.

5.3 Installation von Fledermauskästen

Als Ersatz für den Verlust potentieller Tagesverstecke für Fledermäuse im Bereich des 
Regenrückhaltebeckens an der Waldstraße wird empfohlen an vorhandenen Bäumen entlang 
der Waldstraße 3 Fledermauskästen zu installieren und dauerhaft zu unterhalten.

Planzeichnung 2 (Flur 7, Flurstück 160, 159, 158, 233/10 teilw.)
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